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Badisches Justizministerialblatt

Herausgegeben vom Iustizmluisterlu m.

23. Jahrgang. Karlsruhe, den 38, März 1933. Nr. 6

Erlas, vom 27. März 1933 Nr. 1WVV über die Bildung vvn Sondergcrichten.

Zur Durchführung der Verordnung der Reichsregierung über die Bildung von Son¬
dergerichten vom 21. März 1933 (RGBl. I S. 136) wird folgendes bestimmt:

I. Als Sitz des Sondergerichts für den Oberlandesgerichtsbezirk Karlsruhe wird
Mannheim bestimmt.

II. Anklagebehörde ist die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Mannheini.

Der Oberstaatsanwalt zeichnet als „Der Oberstaatsanwalt als Leiter der Anklage¬
behörde bei dem Sondergericht". Zeichnet der Oberstaatsanwalt nicht selbst, so erfolgt
die Zeichnung durch einen Abteilungsleiter mit den Worten „In Vertretung".

III. 1. Zur Wahrnehmung der Aufgaben, die der Geschäftsstelle des Sondergerichts
obliegen, sind die beim Landgericht Mannheim beschäftigten Urkundsbeamten der Ge¬
schäftsstelle zuständilg. Ihre Zuteilung an die Geschäftsstelle des Sondergerichts erfolgt
durch den Landgerichtsprästdenten.

2. In gleicher Weise geschieht die Zuteilung der Kräfte des Kanzlei- und Wacht¬
meisterdienstes.

3. Entsprechendes gilt für den Oberstaatsanwalt hinsichtlich der Beamten und
Angestellten des Geschäftsstellen-, Kanzlei- und Wachtmeisterdienstes der Anklagebchörde.

>, Die Dienstvorschriften für den Geschäftsstellen-, Kanzlei- und Wachtmeisterdienst
der Gerichte und Staatsanwaltschaften gelten entsprechend.

IV. Der persönliche und sachliche Aufwand des Sondergerichts .wird als Teil des Auf¬
wands des Landgerichts Mannheim, der persönliche und sachliche Aufwand der Anklage¬
behörde als Teil des Aufwands der Staatsanwaltschaft Mannheini behandelt.

V. Eine Zustellung der Anklageschrist ist nicht vorgeschrieben. Gleichwohl ist es er¬
wünscht, daß die Anklageschrift den: Angeschuldigten mitgeteilt wird und daß die Mittei¬
lung so rechtzeitig geschieht, daß er zur Anbringung von Beweisanträgen bor dem Be¬
ginn der Hauptverhandlung oder zur unmittelbaren Ladung oder Bestellung von Zeugen
und Sachverständigen Gelegenheit hat.

VI. Der Landgerichtspräsident in Mannheim wird ermächtigt, im Benehmen mit dem

Oberstaatsanwalt anzuordnen, daß die zur H auptverhandlnng erforderlichen Ladungen und
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die zur Herbeischaffung der als Beweismittel dienenden Gegenstände «durch die Geschäfts¬

stelle des Soudergerichts zu bewirken sind. Die Befugnis der Anklagebehörde aus eige¬

ner Entschließung die Ladung noch anderer als der in der Anklageschrift benannten Zeu¬

gen und Sachverständigen zu bewirken, bleibt unberührt.

VII. Zur Bewilligung bedingter Strafaussetzung ist das Sondergericht nicht befugt.

VIII. Strafvollstreckungsbehörde ist die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Mann¬

heim.

IX. Bei dem Sondergericht und der AnKagebehörde sind unter Benutzung der einge¬

führten Vordrucke besondere Tabellen zu fuhren.

K arls ru h e, den 27. März 1933.

Mg V!1 3.
Der Justizminister.

Der Beauftragte des Reichskommissars.

Rupp

Erlas- vom 37. März 1933 Nr. 1K2V1 über die Durchführung der Verordnung des Reichs¬

präsidenten über die Gewährung von Straffreiheit vom ZI. März 1933.

I. Um die schleunige Durchführung der Verordnung ves Reichspräsidenten über die

Gewährung von Straffreiheit vom 21. März 1933 zu gewährleisten, haben die Strasver-

folgnngs- und Strafvollstreckungsbehörden unverzüglich zu prüfen, welche Verfahren unter

den Straferlatz und die Einstellung fallen. In erster Linie find diejenigen Sachen in Be¬

arbeitung zu nehmen, in denen zur Zeit ein^ Freiheitsstrafe vollstreckt wird oder Unter¬

suchungshaft verhängt ist.

1. Die Vollstreckung der in der Verbützung begriffenen Freiheitsstrafen ist, sofern

diese nach den Vorschriften der Verordnung erlassen sind, sofort zu unterbrechen. So¬

weit die Verordnung den Erlaß der noch nicht verbüßten Strafen sowie der rückständigen

Bußen und Kosten ausspricht, ist von Vollstreckungshandlungen abzusehen: Zahlungs¬

aufforderungen sind nicht mehr zu erlassen.

Der Erlaß der Strafe, Bntze und rückständigen Kosten ist durch Beschluß der Straf¬

vollstreckungsbehörde festzustellen. Bestehen über die Zulässigkeit der Einleitung oder

Fortsetzung einer Strafvollstreckung Zweifel, so ist umgehend die Entscheidung des Ge¬

richts herbeizuführen (StPO. § 458).

2. Die bei den Staatsanwaltschaften schwöbenden Verfahren sind, soweit die Ver- 5

ordnung aus sie Anwendung findet, durch Beschluß einzustellen. Im Zweifelsfall ist die

Entscheidung des Gerichts gemäß K 5 der Verordnung unverzüglich zu beantragen. Eben¬

so ist in den gerichtlich anhängigen Verfahren alsbald die Entscheidung des Gerichts

über die Anwendbarkeit der Verordnung herbeizuführen; sie kann auch außerhalb der

Hauptverhandlung ergehen. Soweit in anhängigen Verfahren, die unter die Verord¬

nung fallen, Termine anstehen, ist deren Aufhebung zu beantragen. Die Anstellung wei-
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terer Ermittelungen ist nur insoweit zulässig, als für die Entscheidung Wer die An¬

wendbarkeit -der Verordnung der Tatbestand noch weiter aufgeklärt werden muß.

II. 1. Ist es im Einzelfall zweifelsfrei, Käß die Verordnung Anwendung findet,

so ist im Interesse der Beschleunigung davon abzusehen, den Verurteilten oder Beschul¬

digten zn hören. Andernfalls ist ihm Gelegenheit zu geben, sich schriftlich oder auch münd¬

lich darüber zu äußern, ob und aus welchen Gründen er die Vergünstigungen der Verord¬

nung für sich in Anspruch nimmt. Bei der Anfechtung einer gerichtlichen Entscheidung,

durch welche Erlaß einer Strafe oder Einstellung eines schwebenden Verfahrens auf¬

grund der Verordnung festgestellt wird, ist größte Zurückhaltung zu üben.

2. Die über die Anwendbarkeit der Verordnung getroffene Entscheiv-ung hat die

Ztrafverfolgungs- oder Strafvollstreckungsbehörde dem Beschuldigten oder Verurteilten

bekanntzu machen; bei einer zu Gunsten des Beschuldigten oder Verurteilten ergehenden

gerichtlichen Entscheidung bedarf es einer förmlichen Zustellung au ihn nicht.

3. Hat in einem unter die Verordnung fallenden Verfahren ein Beschuldigter in Unter¬

suchungshast gesessen und ergeben die Ermittelungen seine Unschuld oder, daß ein be¬

gründeter Verdacht gegen ihn nicht vorliegt, so hat die Staatsanwaltschaft darüber zu be¬

richten, ob die Gewährung einer Entschädigung aus Billigkeitsgründen in Frage kommt.

III. Es ist darauf Bedacht zu nehmen, daß alle der Durchführung der Verordnung

dienenden Arbeiten möglichst beschleunigt werden.

IV. Um einen Uberblick über die Zahl der Fälle zu gewinnen, in denen aufgrund

der Verordnung Einstellung des Verfahrens oder Straferlaß eingetreten ist, ist eine Zäh¬

lung nach dem unten abgedruckten Muster vorzunehmen.

1. Sind einer Person in demselben Strafverfahren mehrere Strafen erlassen, so erfolgt

die Zählung nur einmal unter Zugrundelegung der schwersten Strafart; sind in einem

Strafverfahren mehrere Beschuldigte (Verurteilte) beteiligt, so ist die Zählung für jede

Person besonders vorzunehmen.

2. Die Übersichten sind von den Gerichten und Staatsanwaltschaften bis

15. April d. I. vorzulegen. Vordrucke zu den« abgedruckten Muster werden nicht geliefert.

Fehlanzeigen sind erforderlich.

Karlsruhe, den 27. März 1933.

Der Justizminister.

Mg. Reg. XVII 14. Der Beauftragte des Reichskommissars.

Rupp



50 Bad. Justizministerialblatt 1933 Nr.
S

— gericht — Staatsanwaltschaft—

Uebersicht
über die Zahl der Personen, denen nach der Verordnung des Reichspräsidentenvom 21. März

1933 — RGBl. I Seite 134 — eine Vergünstigung zuteil geworden ist.

Geld¬

strafen

Festungs¬

haft

Straferlaß
Gefängnisstrafen
bis über

1 Jahr ! 1 Jahr

2)

Zuchthausstrafen
bis über

2 Jahre 2 Jahre

Todes¬

strafen

Niederschlagung

, den 19
An den Herrn Justizminister

in Karlsruhe.

>) Maßgebend für die Zählung ist die urteilsmäßig erkannte Strafe.

Die Fälle der Kürzung einer Gesamtstrafe ls 4 der Verordnung? sind aufzuzählen.

Verweisungen ans Gesetze, Verordnungen und Kekanntmachnngen.
Reichsgesetzblatt

I S. 83. VO. des Reichspräsidenten vom 28. Februar 1933 zum Schutz von Volk und
Staat. Mg. Reg. xvui i und xvii z.

I S- 85. VO. des Reichspräsidenten vom 28. Februar 1933 gegen Verrat am Deutschen
Volke und hochverräterische Umtriebe. Allg. Reg. xvii i und Z.

I S. 97. VO. des Reichspräsidentenvom 2.März l933 über Änderung des Milchgesetzes.
Mg. Reg. X Vll 5

I S- 103. Erlaß des Reichspräsidenten vom 12. März 1933 über die vorläufigeFlaggen-
hissung. Mg. Reg. XVlll 1.

Buchanzeige.
Im Berlag von H.W.Müller in M-ünchen,Ottosttabe 1a, ist erschienen: Kom¬

mentar zum Han >delsgesetzbnchmit Ausschluß des Seerechts. Herausgegeben von

I»r. Carl Ritter, Vizepräsident des Hanseat. Oberlandesgerichts. 2. vollständig neu

bearbeitete Auflage. 1932. XII, 902 S. Ganzleinen gebunden 30,50 Ml.

Druck und Verlan von Malsch 6 Vogel in Karlsruhe.
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